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Die studiengangspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen (RWTH) vom 01.09.2016 (Prüfungsordnungsversion 2015) in der Fassung der 
5. Ordnung zur Änderung der studiengangspezifischen Prüfungsordnung vom 07.08.2020 (Amtliche 
Bekanntmachungen der RWTH, Nr. 2020/141) veröffentlicht als Gesamtfassung, ist wie folgt zu be-
richtigen: 
 
 
 
 

Die Richtlinie für die berufspraktische Tätigkeit (falls berufspraktische Tätigkeiten als 
Auflage vergeben werden) ist durch die entsprechende Fassung in der Anlage dieser 
Berichtigung zu ersetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Der Rektor 
der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen 
 

 
Aachen, den 23.04.2021  

 
gez. Rüdiger 

   Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger 
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Anlage:  
 
Anlage 2: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit 
 

Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit der Studierenden des Bachelorstudiengan-
ges Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau an der RWTH 

(Nach Beschluss des Fakultätsrats Januar 2020) 

Herausgegeben vom Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen Fachrichtung Maschinenbau in Absprache mit dem Praktikantenamt der Fakultät 
für Maschinenwesen sowie den Betreuenden für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
Fachrichtung Maschinenbau der Fakultäten für Maschinenwesen und für Wirtschaftswis-
senschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. 

 
1. Zweck der berufspraktischen Tätigkeit 

Zur Überprüfung der getroffenen Studiengangwahl, zum ausreichenden Verständnis und zur 
vertiefenden Anwendung der technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungs- und 
Übungsinhalte sowie zur Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit sind praxisnahe Vor-
erfahrungen in Unternehmen (Praktika) unerlässlich. 
Die praktische Unterweisung der Studierenden des Bachelorstudienganges Wirtschaftsingeni-
eurwesen Fachrichtung Maschinenbau an der RWTH ist daher eine der wesentlichen Voraus-
setzungen für ein erfolgreiches Studium und bildet einen wesentlichen Teil der Ausbildung. Die 
Studierenden sollen Kenntnisse über die in der Praxis eingesetzten technischen Materialien 
und Prozesse sowie die zu deren Auswahl und Steuerung verwendeten wirtschaftlichen Über-
legungen und Verfahren erwerben. Zudem sollen sie soziale Prozesse und Strukturen in Un-
ternehmen kennen lernen. 

 
2. Dauer, Gliederung und zeitliche Lage der berufspraktischen Tätigkeit 

Die berufspraktische Tätigkeit dauert für die Studierenden des Bachelorstudienganges Wirt-
schaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau mindestens 20 Wochen. 
Sie gliedert sich in das gemäß § 3 Abs. 3 SBPO vor Aufnahme des Studiums abzulegende 
Vorpraktikum und die nach Aufnahme des Studiums abzuleistende berufspraktische Tätigkeit. 

a. Vorpraktikum (vor Aufnahme des Studiums) 
Zum Zeitpunkt der Immatrikulation müssen gemäß § 3 Abs. 3 SBPO mindestens sechs Wo-
chen Praktikum, immer mindestens drei Wochen zusammenhängend in einem Betrieb, nach-
gewiesen werden (Vorpraktikum). 
Für den Nachweis des Vorpraktikums gemäß § 3 Abs. 3 SBPO genügt die Vorlage der Prakti-
kumsbescheinigung bei der Immatrikulation. 
Eine Anerkennung des Vorpraktikums ist mit der Immatrikulation nicht verbunden. Die Prüfung 
auf Durchführung des Praktikums gemäß diesen Richtlinien sowie die sich hieraus möglicher-
weise ergebende Anerkennung erfolgen nach Aufnahme des Studiums. Hierzu ist die Prakti-
kumsbescheinigung bis zum Ende des ersten Semesters beim Praktikantenamt einzureichen, 
ohne dass es einer besonderen Aufforderung von Seiten des Praktikantenamtes bedarf. 

b. Berufspraktische Tätigkeit (während des Studiums) 
Die Mindestdauer und die empfohlene zeitliche Lage der zu absolvierenden berufspraktischen 
Tätigkeit sind 14 Wochen und das siebte Semester. Die zusammenhängende Ausbildungszeit 
in einem Betrieb soll mindestens drei Wochen betragen. 
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3. Inhalt der berufspraktischen Tätigkeit (Praktikumsplan) 
Die berufspraktische Tätigkeit besteht aus einem technischen und einem wirtschaftswissen-
schaftlichen Teil. 
Der Umfang des technischen Teils beträgt im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
Fachrichtung Maschinenbau mindestens sechs Wochen.  Die verbleibenden 14 Wochen kön-
nen beliebig in einen technischen und/oder wirtschaftswissenschaftlichen fachpraktischen Teil 
aufgeteilt werden, wobei die Mindestdauer der Einzelpraktika von drei Wochen zu beachtet ist. 

a. Technischer Teil der berufspraktischen Tätigkeit 
Im technischen Teil der berufspraktischen Tätigkeit sind mindestens vier Wochen im Bereich 
des technischen Grundpraktikums zu erbringen. Hier müssen die Tätigkeiten GP1 bis GP3 in 
den jeweils vorgeschriebenen Mindestwochenzahlen durchgeführt werden. Eine Anerkennung 
über die angegebenen Maximalwochenzahlen hinaus ist nicht möglich.  
 Art des Grundpraktikums Mindestdauer Höchstdauer 

GP1 Spanende Fertigungsverfahren 2 Wochen 3 Wochen 

GP2 Umformende Fertigungsverfahren 1 Woche 2 Wochen 

GP3 Thermische Füge- und Trennver-
fahren 

1 Woche 2 Wochen 

 
GP1:  Spanende Fertigungsverfahren: z. B. Feilen, Meißeln, Sägen, Bohren, Senken, Reiben, 
Gewindeschneiden von Hand, Drehen, Hobeln, Fräsen, Schleifen, Läppen, Räumen, Honen. 
GP2:  Umformende Fertigungsverfahren: z.B. Freiform- und Gesenkschmieden, Fließpressen, 
Strangpressen, Recken, Kneten, Stauchen, Prägen, Ziehen, Walzen, Tiefziehen, Streckziehen, 
Drücken, Stanzen, Feinschneiden, Biegen, Richten, Nieten. 
GP3:  Thermische Füge- und Trennverfahren: z. B. Autogen-, Lichtbogen-, Widerstandsschwei-
ßen, Brennschneiden, Plasma-, Widerstands- Vakuum-, Induktionslöten. 
Es wird empfohlen, das technische Grundpraktikum im Vorpraktikum vor Aufnahme des Studi-
ums abzuleisten. 
Die Inhalte des technischen Teils sind den Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit im Stu-
diengang Maschinenbau (B. Sc.) zu entnehmen. 
 
b. Wirtschaftswissenschaftlicher Teil der berufspraktischen Tätigkeit 
Ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Teil der berufspraktischen Tätigkeit vorgesehen, müssen 
mindestens zwei unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden. Dabei ist ein Bereich immer 
mindestens für zwei Wochen zu durchlaufen.  
Typische wirtschaftswissenschaftliche Bereiche sind insbesondere: 

 Rechnungs- und Finanzwesen (einschließlich Steuern), 

 Vertriebsbereich (einschließlich Marketing), 

 Einkauf und Beschaffung, 

 Produktionsplanung und -steuerung, 

 Materialwirtschaft und Logistik, 

 Personalwirtschaft, 

 Planung und Organisation sowie 
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 Controlling und Revision. 

Es wird dringend empfohlen, den wirtschaftswissenschaftlichen Teil der berufspraktischen Tä-
tigkeit – soweit möglich – während des Studiums zu absolvieren. Über begründete Ausnahmen 
entscheidet die bzw. der Praktikumsbeauftragte der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 

 
4. Bewerbung um Praktikumsstellen, Praktikumsbetriebe 

Die Studierenden suchen selbständig geeignete Praktikumsstellen. Sie sollten sich vor Beginn 
der Suche anhand dieser Richtlinien oder in Sonderfällen direkt beim Praktikantenamt der Fa-
kultät für Maschinenwesen oder bei der bzw. dem Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften mit den Vorschriften vertraut machen, die hinsichtlich der Durchführung 
der fachpraktischen Tätigkeit bestehen. 
Als Praktikumsbetriebe im Inland kommen nur Betriebe mit Ausbildungsberechtigung vor der 
Industrie- und Handelskammer bzw. der Steuerberaterkammer in Frage. Fachpraktische Tätig-
keiten an Hochschul- und Aninstituten und im eigenen bzw. elterlichen Betrieb können nicht 
anerkannt werden. Der technische Teil der fachpraktischen Tätigkeit soll nicht bei Handwerks-
betrieben durchgeführt werden, die in der Regel nicht fertigen, sondern nur erhalten. Der tech-
nische Teil kann nur in Ausnahmefällen, nach vorheriger Absprache mit dem Praktikantenamt, 
an Berufsbildungsstätten und Forschungsinstituten absolviert und mit einem Maximum von 
sechs Wochen im Bereich des Grundpraktikums anerkannt werden. 

 
5. Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten 

Die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten wird in den Betrieben in der Regel von 
einer Ausbildungsleiterin oder von einem Ausbildungsleiter übernommen, die oder der entspre-
chend den Ausbildungsmöglichkeiten des Betriebes und unter Berücksichtigung der Richtlinien 
für die berufspraktische Tätigkeit für eine sinnvoll gestaltete Beschäftigung sorgt. Sie oder er 
ist Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für die Praktikantinnen und Praktikanten im Be-
trieb. 
 

6. Berichterstattung über die berufspraktische Tätigkeit 
Die Praktikantinnen und Praktikanten müssen während ihrer berufspraktischen Tätigkeit, mit 
Ausnahme des Grundpraktikums, über ihre Tätigkeit einen Arbeitsbericht führen. 
Inhalt dieses Arbeitsberichtes, der die ausgeführten Tätigkeiten beschreibt, sollen die bei der 
Arbeit gesammelten Erfahrungen (z.B. ausgeführte Arbeiten, Arbeitsabläufe, Einsatz von Ma-
schinen und Methoden, organisatorische Regelungen, Auswirkungen von Prozessen auf 
Mensch und Umwelt, aufgetretene Probleme) sein. Der Bericht ist in die verschiedenen Arbeits-
bereiche gemäß der Ziffern 3a (technischer Teil) und 3b (wirtschaftswissenschaftlicher Teil) 
dieser Richtlinie, sowie Ziffer 4 der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit im Bachelor-
studiengang Maschinenbau, zu unterteilen. Ein Inhaltsverzeichnis, die Seitenzahlen und eine 
kurze Beschreibung des Ausbildungsbetriebes m (Branche, Größe, Produktpalette) müssen 
ebenfalls enthalten sein. 
Für die Anfertigung der Arbeitsberichte sind DIN A4-Blätter in einem Schnellhefter zu verwen-
den. 
Es ist darauf zu achten, dass Firmengeheimnisse und sensible Daten nicht kundgegeben wer-
den. Berechnungsbeispiele müssen in diesen Fällen mit fiktiven Daten durchgeführt und als 
fiktiv gekennzeichnet werden. 
Der Umfang der Arbeitsberichte soll pro Woche zwei DIN A4-Seite (Skizzen und Text) betragen. 
Die Arbeitsberichte müssen in maschinenschriftlicher Form vorgelegt werden. Dabei soll die 
Schriftgröße nicht größer als 12 Punkte sein, der Zeilenabstand maximal 1,5 zeilig und der 
Seitenrand maximal 2,5 cm. 
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Arbeitsblätter und Kopien (z. B. von Richtlinien, Literatur etc.) sind kein Ersatz für selbst anzu-
fertigende Berichte. Abbildungen, Grafiken und Bilder dürfen eingefügt werden, der reine 
Textanteil soll aber mindestens eine Seite pro Woche betragen. 
Alle Berichte sind von der Ausbilderin oder dem Ausbilder abzustempeln und zu unterzeichnen.  

 
7. Praktikumsbescheinigung 

Nach Beendigung der berufspraktischen Tätigkeit erhält die Praktikantin oder der Praktikant 
vom Praktikumsbetrieb eine Bescheinigung, in der die Praktikumsdauer in den einzelnen Ab-
teilungen und die Anzahl der Fehltage infolge von Krankheit und Urlaub vermerkt sind. 
Die Praktikumsbescheinigung muss von der Firma ausgestellt worden sein, in der das Prakti-
kum durchgeführt wurde. Bescheinigungen von Personalvermittlungen können nicht anerkannt 
werden. 
 

8. Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit, Credit Points 
Die Anerkennung des technischen Teils der berufspraktischen Tätigkeit und die Erteilung des 
Gesamttestats erfolgen durch das Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen. Die An-
erkennung des wirtschaftswissenschaftlichen Teils der berufspraktischen Tätigkeit erfolgt durch 
die Praktikumsbeauftragte bzw. den Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften. Das Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen, sowie die Praktikumsbe-
auftragte bzw. der Praktikumsbeauftragte der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften handeln 
im Hinblick auf die Angelegenheiten im Zusammengang mit Praktika im Auftrag des Prüfungs-
ausschusses. 
Zur Anerkennung der fachpraktischen Tätigkeit ist die Vorlage des gemäß Ziffer 6 ordnungsge-
mäß abgefassten Arbeitsberichtes, mit Ausnahme des Grundpraktikums, und der gemäß Ziffer 
7 ausgestellten Praktikumsbescheinigung jeweils im Original erforderlich. 
Aus den vorgelegten Dokumenten müssen Art und Dauer (in Wochen) der berufspraktischen 
Tätigkeit in den einzelnen Praktikumsabschnitten klar ersichtlich sein. 
Die Praktikumsunterlagen müssen spätestens sechs Monate nach Ende des Praktikumsab-
schnittes, bei Studienanfängerinnen und Studienanfängern (Vorpraktikum) spätestens bis zum 
Ende des ersten Semesters, im Praktikantenamt zur Anerkennung vorgelegt werden. 
Die Praktikumsunterlagen über den wirtschaftswissenschaftlichen Teil der berufspraktischen 
Tätigkeit sollen direkt der Praktikumsbeauftragten bzw. dem Praktikumsbeauftragten der Fa-
kultät für Wirtschaftswissenschaften zur Prüfung vorgelegt werden. Eine verspätete Vorlage 
kann wegen fehlender Überprüfbarkeit zur Nichtanerkennung des Praktikums führen. 
Das Praktikantenamt entscheidet für den technischen Teil, die, bzw. der Praktikums- beauf-
tragte der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften für den wirtschaftswissenschaftlichen Teil, in-
wieweit die praktische Tätigkeit den Richtlinien entspricht und somit als Praktikum anerkannt 
werden kann. Sie oder er bescheinigt die als fachpraktische Tätigkeit anerkannte Zeitdauer auf 
der von dem Praktikumsbetrieb ausgestellten Praktikumsbescheinigung. 
Eine Gesamtanerkennung wird nur ausgesprochen, wenn das Praktikum im geforderten Um-
fang vollständig abgeleistet worden ist. Das Praktikantenamt stellt einen Praktikumsbogen aus, 
welchen die Studentin bzw. der Student dem Zentralen Prüfungsamt vorlegt und dort die Credit 
Points gutgeschrieben bekommt. 
Für anerkannte Praktika, die den Bedingungen der Ziffern 2 und 3 entsprechen, werden gemäß 
§ 5 Abs. 2 SBPO 14 Credit Points vergeben. 
Ablehnende Entscheidungen des Praktikantenamts der Fakultät für Maschinenwesen bzw. der 
oder des Praktikumsbeauftragten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften über die Anerken-
nung von Praktikumszeiten sind den Studierenden schriftlich begründet und mit einer Rechts-
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behelfsbelehrung versehen bekannt zu geben. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Prüfungsausschuss für den Bachelorstudi-
engang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau eingelegt werden. Der Prü-
fungsausschuss für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Ma-
schinenbau teilt seine Entscheidung schriftlich mit und versieht sie mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung. 

 
9. Anerkennung früherer praktischer Tätigkeiten 

Eine Anerkennung früherer praktischer Tätigkeiten, wie z. B. eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder Zeiten beruflicher Tätigkeit, erfolgt nach Prüfung im Einzelfall in dem Maße, wie 
die in Ziffer 3 vorgeschriebenen Praktikumsabschnitte Bestandteil der Berufsausbildung waren. 
Für eine Anerkennung müssen dem Praktikantenamt im Original entweder das IHK- Zeugnis, 
der Facharbeiterbrief oder Vergleichbares vorgelegt werden. 
Praktische Tätigkeiten in Teilzeit vor oder während des Studiums können nicht als Praktikum 
anerkannt werden. 
Vorpraktika werden nur im Sinne dieser Richtlinie anerkannt, wenn Sie erstens nicht Bestandteil 
einer früheren Schulausbildung waren und zweitens zwischen dem Erlangen der Allgemeinen 
Hochschulreife und der Immatrikulation an der RWTH abgeleistet wurden. Über Ausnahmen 
entscheidet das Praktikantenamt bzw. der/die Praktikumsbeauftragte. 

 
10. Auslandspraktikum 

Es wird empfohlen, Praktika auch im Ausland zu absolvieren. Für die Anerkennung solcher 
Praktika sind die vorstehenden Richtlinien maßgebend. Um Probleme bei der Anerkennung zu 
vermeiden, wird empfohlen, das Auslandspraktikum im technischen Teil vorab mit dem Prakti-
kantenamt, das Auslandspraktikum im wirtschaftlichen Teil vorab mit der oder dem Praktikums-
beauftragten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften abzustimmen. 
Der Arbeitsbericht und die Praktikumsbescheinigung sind in deutscher oder englischer Sprache 
abzufassen. Bei der Praktikumsbescheinigung darf es sich auch um eine amtlich beglaubigte 
Übersetzung ins Deutsche oder Englische handeln, sofern das Original in der entsprechenden 
Landessprache ebenfalls vorgelegt wird. 
Über Auslandspraktika und eine eventuelle finanzielle Unterstützung durch den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) informiert das Akademische Auslandsamt.  

 
11. Praktikumsvertrag 

Das Praktikumsverhältnis wird rechtsverbindlich durch den zwischen dem Betrieb und der Prak-
tikantin bzw. dem Praktikanten auf der Grundlage eines von den zuständigen Stellen geneh-
migten Vertragsmusters abzuschließenden Ausbildungsvertrag begründet. Im Vertrag sollten 
alle Rechte und Pflichten der Praktikantin bzw. des Praktikanten und des Praktikumsbetriebes 
festgelegt sein. 

 
12. Vergütung, Urlaub, Krankheit, Fehltage 

Praktikantinnen und Praktikanten können vom Praktikumsbetrieb eine Vergütung erhalten, de-
ren Höhe im Ermessen des Unternehmens liegt. Sie haben keinen Anspruch auf Urlaub. Durch 
Krankheit und Fehltage ausgefallene Arbeitszeit muss in jedem Falle nachgeholt werden. 
Schließt an das Pflichtpraktikum eine freiwillige fachpraktische Tätigkeit an, deren Dauer die 
Fehltage während des Pflichtpraktikums überschreitet, müssen diese nicht nachgeholt werden. 
Feiertage sind hiervon nicht betroffen. 
 

13. Versicherungspflicht 
Auskünfte zur Versicherungspflicht erteilt die jeweilige Krankenkasse. Versicherungsschutz für 
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Auslandspraktika gewährleistet eine Ausbildungsversicherung, die von der Praktikantin bzw. 
von dem Praktikanten selbständig oder vom Praktikumsbetrieb abgeschlossen wird. 
 

14. Praktikantenämter 
Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen  
Eilfschornsteinstr. 18 
52056 Aachen 
 
Tel: 0241/80- 9 53 06 
Fax: 0241/80 - 9 27 01 
 
Email: praktikantenamt@fb4.rwth-aachen.de  
Internet: http://www.maschinenbau.rwth-aachen.de 
 
Praktikumsbeauftragte(r) der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (FB 8)  
Templergraben 64, 52062 Aachen 
Email: praktikum@wiwi.rwth-aachen.de  
Internet: http://www.wiwi.rwth-aachen.de 
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